
Für die Beratung und Beschlussfassung werden Ausschließungsgründe nach § 22 GO nicht mit-
geteilt. 
 
Beschluss: 

Der Ausschuss billigt folgende, der Ratsversammlung 
vorzulegende Drucksache: 
 
1. Die Ratsversammlung beschließt gemäß § 162 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) die Aufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
III “Innenstadt” / Zelle 25. 

 
2 . Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Aufhe-

bungssatzung nach § 162 Abs. 2 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen. 

 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach In-Kraft-

Treten der Aufhebungssatzung gemäß den Bestim-
mungen des § 154 BauGB Ausgleichsbeträge zu erhe-
ben. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach In-Kraft-

Treten der Aufhebungssatzung gemäß § 163 Abs. 3 
BauGB das Grundbuchamt zu ersuchen, die Sanie-
rungsvermerke in den Grundbüchern zu löschen. 

 
 


